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(54) Vakuum-Spannvorrichtung zum Fixieren einer Nutzenplatte und entsprechendes 
Bearbeitungsverfahren

(57) Die Erfindung beschreibt eine Vorrichtung (1)
zum Fixieren einer Nutzenplatte (16) und ein entspre-
chendes Bearbeitungsverfahren. Die Vorrichtung (1) um-
fasst eine Vorspanneinrichtung (2), eine mit zumindest
einem Sauganschluss (3) ausgestattete Bodenplatte (4)
zur Erzeugung von Unterdruck, ein mit mehreren Boh-
rungen (21) in seinen Stegen (8) versehenes Lochblech

(5) und eine in die Bodenplatte (4) einlegbare Einlege-
platte (6) mit mehreren Ausnehmungen (33). Die Aus-
nehmungen (33) sind zum Teil mit dem Sauganschluss
(3) der Bodenplatte (4) verbunden und das Lochblech
(5) liegt mit seinen Stegen (8) auf Erhöhungen (9) der
Einlegeplatte (6) so auf, dass die Ausnehmungen (7) des
Lochblechs (5) und die Ausnehmungen (33) der Einle-
geplatte (6) übereinander angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung zum Fixieren einer Nutzenplatte und ein die
Vorrichtung anwendendes Bearbeitungsverfahren. Mit
dieser Vorrichtung können beispielsweise Abschirmhau-
ben für Hochfrequenzschaltungen hergestellt werden.
[0002] Aus der DE 195 30 584 C1 ist ein Werkstück-
auflagetisch mit einer Vakuumansaugvorrichtung zur
Werkstückfixierung bekannt. Der Werkstückauflagetisch
besteht aus Vakuumelementen, die jeweils einen Saug-
kanal aufweisen, wobei unterhalb des Werkstücks eine
Ansaugfläche gebildet wird, bei der die Vakuumelemente
jeweils ein austauschbares Verschleißelement zur Werk-
stückauflage aufweisen, das die Verlängerung des
Saugkanals bildet.
[0003] Nachteilig bei dem in der DE 195 30 584 C1
beschriebenen Werkstückauflagetisch ist der direkte
Kontakt des Werkstücks mit der Werkstückauflageflä-
che, die einen Vakuumkanal begrenzt. Bei einer Bear-
beitung des auf dem Werkstückauflagetisch fixierten
Werkstücks mit einem Fräswerkzeug kann es zu einer
Beschädigung der Werkstückauflagefläche kommen,
was zur Folge hat, dass das Vakuum unterhalb der be-
schädigten Werkstückauflagefläche nicht mehr gegeben
ist. Ein gestörtes Vakuum unterhalb der beschädigten
Werkstückauflagefläche bedeutet eine schlechtere Fi-
xierung des Werkstücks während der Fräsung, was zu
fehlerhaft gefrästen Werkstücken und somit zu einer hö-
heren Anzahl an Ausschussstücken führt.
[0004] Die DE 42 38 299 C1 beschreibt ein Verfahren
zum Ausfräsen eines Werkstücks aus einem plattenför-
migen Material, wobei das plattenförmige Material vor-
zugsweise durch Unterdruck auf einer Aufspannfläche
festgehalten wird. Ein Umfangs-Stirn-Fräswerkzeug wird
in einer geschlossenen das Werkstück randseitig be-
grenzenden Fräsbahn durch das Material geführt. Die
Fräsbahn endet mit einem Bereich am Umfang des
Werkstücks, den die Fräsbahn bereits zuvor erfasste und
in dem die Tiefe der Fräsbahn zunächst einen geringeren
Betrag als die Dicke des Materials aufwies.
[0005] Nachteilig an dem in der DE 42 38 299 C1 be-
schriebenen Verfahren ist, dass das Werkstück nach der
Bearbeitung mit dem Umfangs-Stirn-Fräswerkzeug nicht
mehr in dem plattenförmigen Material festgehalten wird.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung zum Fixieren einer Nutzenplatte und
ein Verfahren zu schaffen, die das Werkstück bzw. die
Werkstücke auch nach der Beendigung des Fräsvor-
gangs in der Nutzenplatte hält, wobei das Vakuum bei
allen Fräszyklen erhalten bleibt.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die in Anspruch 1 beschriebene Vorrichtung zum Fixieren
einer Nutzenplatte bzw. durch das in Anspruch 9 und
Anspruch 16 beschriebene Verfahren zum Ausfräsen
von Werkstücken gelöst.
[0008] Die Vorrichtung zum Fixieren einer Nutzenplat-
te gemäß Anspruch 1 umfasst eine Vorspanneinrichtung,

eine mit zumindest einem Sauganschluss ausgestattete
Bodenplatte zur Erzeugung von Unterdruck, ein mit meh-
reren Bohrungen in seinen Stegen versehenes Loch-
blech und eine in die Bodenplatte einlegbare Einlege-
platte mit mehreren Ausnehmungen, die zum Teil mit
dem Sauganschluss der Bodenplatte verbunden sind.
Das Lochblech liegt dabei mit seinen Stegen so auf den
Erhöhungen der Einlegeplatte auf, dass die Ausnehmun-
gen des Lochblechs und die Ausnehmungen der Einle-
geplatte übereinander angeordnet sind.
[0009] Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung
zum Fixieren einer Nutzenplatte besteht darin, dass die
Nutzenplatte mittels der erfindungsgemäß vorgesehe-
nen Vorspanneinrichtung mechanisch vorgespannt wird
und dass die Nutzenplatte planar auf dem Lochblech auf-
liegt, wobei die planare Auflage dadurch zustande
kommt, dass die Nutzenplatte wegen eines von unten
anliegenden Unterdrucks gleichmäßig an das Lochblech
gedrückt wird.
[0010] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Vorrich-
tung besteht darin, dass bei einem fehlerhaften Fräsvor-
gang, d.h. bei einem zu tiefen Einfräsen lediglich das
Lochblech der Vorrichtung beschädigt wird. Das Loch-
blech ist ein Verschleißteil, das bei Beschädigung aus-
getauscht wird, wobei die darunterliegende aufwendig
zu fertigende Einlegeplatte vor Beschädigungen durch
das Fräswerkzeug geschützt ist.
[0011] Ferner ist von Vorteil, dass die Außenkontur
des zu fertigenden Werkstücks komplett umfräst werden
kann, wobei die Aufspannfläche von dem Fräswerkzeug
nicht berührt wird, wodurch der erzeugte Unterdruck sta-
bil bleibt, da keine Luft aufgrund einer beschädigten Auf-
spannfläche in die Ausnehmungen der Einlegeplatte ein-
dringen kann.
[0012] Weiter ist es von Vorteil, dass die diskontinu-
ierlich entlang der Fräsbahn angebrachten Haltestege
vor einer weiteren Bearbeitung des gefrästen Werk-
stücks mit einem Messer ohne großen Aufwand entfernt
werden.
[0013] Der durchgehende, innerhalb der Trägerfolie
vorgesehenen Haltesteg, der komplett entlang der Au-
ßenkontur des Werkstücks verläuft, ist vorteilhafterweise
leicht dadurch zu entfernen, dass die gesamte Trägerfo-
lie mittels einer Ziehvorrichtung von der Nutzenplatte ab-
gezogen wird. Der Aufwand für die Entgratung der Werk-
stücke entfällt somit.
[0014] Von Vorteil ist es, dass die erfindungsgemäße
Vorrichtung sowohl vertikal als auch horizontal ausge-
richtet sein kann. Eine vertikale Ausrichtung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zieht eine verbesserte
Spanabfuhr während des Fräsvorgangs nach sich.
[0015] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0016] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung näher beschrieben. In der
Zeichnung zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch ein erstes Ausführungsbei-
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spiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
zum Fixieren einer Nutzenplatte;

Fig. 2 einen Schnitt durch ein zweites Ausführungs-
beispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
zum Fixieren einer Nutzenplatte;

Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Ausschnitt eines
Lochblechs, das auf den Erhöhungen einer Ein-
legeplatte der erfindungsgemäßen Vorrichtung
aufliegt;

Fig. 4 eine Nutzenplatte mit sechs gleichartigen
Werkstücken;

Fig. 5 eine Nutzenplatte mit elf Werkstücken, zweier
unterschiedlicher Typen;

Fig. 6 eine Nutzenplatte mit drei gleichartigen Werk-
stücken, wobei die Nutzenplatte eine noch nicht
bearbeitete Freifläche aufweist und

Fig. 7 eine Draufsicht auf ein einstückig ausgeführtes
Einlegeelement als weiteres Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung.

[0017] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zum Fixieren ei-
ner Nutzenplatte 16, die aus Aluminium oder aus ähnli-
chem Material bestehen kann. Die Vorrichtung 1 umfasst
eine Vorspanneinrichtung 2, eine mit zumindest einem
Sauganschluss 3 ausgestattete Bodenplatte 4 zur Erzeu-
gung von Unterdruck, ein mit mehreren Bohrungen 21 in
seinen Stegen 8 versehenes Lochblech 5 und eine in die
Bodenplatte 4 einlegbare Einlegeplatte 6 mit mehreren
Ausnehmungen 33. Einige der in der Einlegeplatte 6 vor-
gesehenen Ausnehmungen 33 sind mit dem Saugan-
schluss 3 der Bodenplatte 4, die massiver ist als die Ein-
legeplatte 6, verbunden. Das Lochblech 5 liegt mit seinen
Stegen 8 auf Erhöhungen 9 der Einlegeplatte 6 auf, wobei
die Ausnehmungen 7 des Lochblechs 5 und die Ausneh-
mungen 33 der Einlegeplatte 6 übereinander angeordnet
sind. Um das Lochblech 5 an der Einlegeplatte 6 zu fi-
xieren, sind einige Stege 8 des Lochblechs 5 mit einigen
Erhöhungen 9 der Einlegeplatte 6 verschraubt.
[0018] Als Vorspanneinrichtung 2 ist ein mechani-
sches Element 34 oder ein hydraulisches Element vor-
gesehen, wobei in Fig. 1 ein mechanisches Element 34
gezeigt ist, das einen Rand 26 der Nutzenplatte 16 um-
fasst und diese an einer Erhöhung 27 der Bodenplatte 4
festklemmt. An der Erhöhung 27 der Bodenplatte 4 ist
eine Dichtung 17 vorgesehen, die die Ausnehmungen
33 der Einlegeplatte 6 abdichtet. Die mechanische Vor-
spanneinrichtung 2 liegt auf der Bodenplatte 4 auf und
ist an dieser mittels einer Schraube 22 fixiert.
[0019] Mechanisches Vorspannen der Nutzenplatte
16 am Rand der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 ist
für eine planare Auflage der oftmals unebenen Nutzen-

platten 16 vor dem Anlegen des Unterdrucks notwendig.
Nur so kann sich unterhalb der Nutzenplatte 16 ein aus-
reichender Unterdruck aufbauen.
[0020] In die massive Bodenplatte 4 ist eine dünnere,
an ihrer oberen Schicht strukturierte Einlegeplatte 6 ein-
gelegt, deren Erhöhungen 9 und Ausnehmungen 33 im
Querschnitt trapezförmig sind. Einige dieser Ausneh-
mungen 33 sind dafür vorgesehen, dass sie mit einem
Sauganschluss 3 verbunden werden, der sich in der Bo-
denplatte 4 befindet.
[0021] Die Nutzenplatte 16 selbst liegt auf dem Loch-
blech 5 auf, wobei das Lochblech 5 als Verschleißplatte
fungiert und die an ihrer Oberseite strukturierte Einlage-
platte 6 vor Beschädigungen durch das Fräswerkzeug
12 schützt. Fehlerhafte Fräsvorgänge, d.h. zu tief in das
Material eingehende Fräsvorgänge, beschädigen somit
lediglich das wieder austauschbare Lochblech 5.
[0022] Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zum Fixieren ei-
ner Nutzenplatte 16. Auch das zweite Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 umfasst eine
Vorspanneinrichtung 2, eine mit zumindest einem Saug-
anschluss 3 ausgestattete Bodenplatte 4 zur Erzeugung
von Unterdruck, ein mit mehreren Bohrungen 21 in sei-
nen Stegen 8 versehenes Lochblech 5, eine in die Bo-
denplatte 4 einlegbare Einlegeplatte 6 mit mehreren Aus-
nehmungen 33. Abweichend von dem in Fig. 1 gezeigten
ersten Ausführungsbeispiel ist beim zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel eine mindestens 50Pm dünne Trägerfolie
25 vorhanden, die auf der Rückseite der Nutzenplatte 16
angebracht ist. Als Rückseite der Nutzenplatte 16 ist hier
die Seite definiert, die bei der Weiterverarbeitung der
Nutzenplatte 16 mit dem Fräswerkzeug 12 von diesem
abgewandt positioniert wird. Die Beschaffenheit der Trä-
gerfolie 25 ist derartig, dass diese bei der Bearbeitung
der Nutzenplatte 16 mit einem Fräswerkzeug 12 sowohl
Schubals auch Zugkräfte zerstörungsfrei aufnimmt, wo-
bei das Fräswerkzeug 12 ungefähr 50Pm in die Träger-
folie 25 eindringt.
[0023] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf einen Ausschnitt
eines Lochblechs 5, das auf den Erhöhungen 9 einer
Einlegeplatte 6 der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1
aufliegt. Durch die rechteckförmigen Löcher 28 des Loch-
blechs 5 sind die Ausnehmungen 33 der Einlegeplatte 6
erkennbar, die senkrecht zueinander wie Kanäle in der
oberen Schicht der Einlegeplatte 6 verlaufen. Zwischen
diesen Kanälen bzw. Ausnehmungen 33 liegen die Er-
höhungen 9 der Einlegeplatte 6. Deren dreidimensionale
Struktur entspricht einer Pyramide, dessen oberes Ende
mit einem Schnitt parallel zu ihrer Grundfläche gekappt
ist, so dass sich im Schnitt eine trapezförmige Kontur der
Erhöhung 9 der Einlegeplatte 6 ergibt. Die gestrichelten
Linien 29 entsprechen den durch das Lochblech verdeck-
ten Kanten der pyramidenförmigen Erhöhungen 9 der
Einlegeplatte 6.
[0024] Einige der Erhöhungen 9 der Einlegeplatte 6
sind mit Gewindebohrungen 30 versehen, so dass das
Lochblech 5, das mit seinen Stegen 8 auf diesen Erhö-
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hungen 9 aufliegt, an einigen Erhöhungen 9 mit einer
Schraube 23, die durch eine Bohrung 21 in einem Steg
8 gesteckt ist, festgeschraubt ist.
[0025] Das erste Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zum Ausfräsen von Werkstücken
18, 19 aus einer Nutzenplatte 16 verwendet die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung 1 zum Fixieren einer Nutzen-
platte 16, wobei die Nutzenplatte 16 mittels der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 1 befestigt wird, und die er-
findungsgemäße Vorrichtung 1 eine Vorspanneinrich-
tung 2, eine mit zumindest einem Sauganschluss 3 aus-
gestattete Bodenplatte 4 zur Erzeugung von Unterdruck,
ein mit mehreren Bohrungen 21 in seinen Stegen 8 ver-
sehenes Lochblech 5 und eine in die Bodenplatte 4 ein-
legbare Einlegeplatte 6 aufweist.
[0026] Die einlegbare Einlegeplatte 6 mit mehreren
Ausnehmungen 33 wird in die Bodenplatte 4 eingelegt,
wobei die Ausnehmungen 33 zum Teil mit dem Saugan-
schluss 3 der Bodenplatte 4 verbunden werden. Das
Lochblech 5 liegt mit seinen Stegen 8 auf Erhöhungen 9
der Einlegeplatte 6 auf, so dass die Ausnehmungen 7
des Lochblechs 5 und die Ausnehmungen 33 der Einle-
geplatte 6 übereinander angeordnet werden. Weitere
Verfahrensschritte erstrecken sich unter anderem dar-
auf, dass das Lochblech 5 auf einigen Erhöhungen 9 der
Einlegeplatte 6 verschraubt wird. Ferner wird die Nutzen-
platte 16 mittels der Vorspanneinrichtung 2 vorgespannt
und durch Unterdruck auf einer Aufspannfläche 24 fest-
gehalten.
[0027] Anschließend wird ein Fräswerkzeug 12 auf der
Nutzenplatte 16 in einer geschlossenen, ein Werkstück
18, 19 randseitig begrenzenden Fräsbahn 11 durch das
Material geführt. Dabei fräst das Fräswerkzeug 12 bei
einem angelegten Vakuum entlang einer gesamten Au-
ßenkontur 14 des Werkstücks bzw. der Werkstücke 18,
19 über fast die gesamte Materialdicke der Nutzenplatte
16 in diese hinein, wobei dünne Haltestege 15 erzeugt
werden, die das Werkstück bzw. die Werkstücke 18, 19
in der Nutzenplatte 16 halten und an unterschiedlichen
Stellen entlang der gesamten Außenkontur 14 des Werk-
stücks 18, 19 bzw. der Werkstücke 18, 19 vorhanden
sind.
[0028] Nach der Entnahme der ausgefrästen Nutzen-
platte 16 aus der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 wird
das Werkstück 18, 19 bzw. die Werkstücke 18, 19 aus
der Nutzenplatte 16 entfernt, indem die Haltestege 15
mit einem Messer durchtrennt werden.
[0029] Während des Fräsens wird die vertikal oder ho-
rizontal ausgerichtete Vorrichtung 1 zum Fixieren einer
Nutzenplatte 16 nicht vom Fräswerkzeug 12 berührt. Die
erfindungsgemäße Vorrichtung 1 ist dabei zweckmäßi-
gerweise drehbar gelagert.
[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren kombiniert
Vakuumspannen und mechanisches Spannen, wobei
zum mechanischen Spannen unterschiedliche Span-
nelemente benutzt werden können. Das zum mechani-
schen Spannen benutzte Element kann entweder ein
mechanisches Element 34 oder ein hydraulisches Ele-

ment sein.
[0031] Ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass auf der Rück-
seite der Nutzenplatte 16 eine Trägerfolie 25 aufgeklebt
wird, die nach der Bearbeitung der Nutzenplatte 16 mit
Hilfe einer Ziehvorrichtung entfernt wird. Der Unterschied
zum ersten Ausführungsbeispiel besteht darin, dass das
Fräswerkzeug 12 entlang einer gesamten Außenkontur
14 des Werkstücks 18, 19 bzw. der Werkstücke 18, 19
über die gesamte Materialdicke der Nutzenplatte 16 hin-
aus in die Trägerfolie 25 hinein fräst. Dabei bildet sich in
der Trägerfolie 25 ein dünner Haltesteg 15, der im Ge-
gensatz zu dem ersten Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens aus dem Material der Trä-
gerfolie 25 besteht. Im ersten Ausführungsbeispiel be-
steht der Haltesteg 15 aus dem gleichen Material wie die
Nutzenplatte 16.
[0032] Im zweiten Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist der Haltesteg 15 durch-
gängig entlang der gesamten Außenkontur 14 des Werk-
stücks 18, 19 bzw. der Werkstücke 18, 19 innerhalb der
Trägerfolie 25 ausgebildet.
[0033] In einem dritten Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird das Werkstück 18, 19
bzw. die Werkstücke 18, 19 bei vorhandenem Vakuum
umlaufend bis auf eine dünne Restdicke umfräst. An-
schließend wird das Vakuum abgeschaltet und das
Werkstück 18, 19, bzw. die Werkstücke 18, 19 teilweise
entlang ihrer Außenkontur 14 nochmals bis zur Dicke
des Werkstücks 18, 19 bzw. der Werkstücke 18, 19 um-
fräst, so dass nur noch sehr kurze Haltestege 15 in Form
von Trennstegen verbleiben, die das Werkstück 18 bzw.
die Werkstücke 18, 19 in der Nutzenplatte 16 halten. In
den übrigen Bereichen sind die Werkstücke dann aber
bereits vollständig von der Nutzplatte 16 getrennt. Diese
kurzen Haltestege 15 werden dann nach dem Fräsvor-
gang von dem entnommenen Werkstück 18, 19 abge-
trennt.
[0034] Fig. 4 zeigt eine Nutzenplatte 16, die flächen-
mäßig kleiner ist als 0,5m2 mit sechs gleichartigen Werk-
stücken 18 vom Typ A. Die gleichartigen Werkstücke 18
sind so in die Nutzenplatte 16 eingefräst, dass gemäß
des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Ausfräsen eine
auf der Nutzenplatte 16 verbleibende Restfläche 31 mi-
nimiert wird. Nach Beendigung des Fräsvorgangs wer-
den die Werkstücke 18 entweder gemäß des ersten Aus-
führungsbeispiels oder des zweiten Ausführungsbei-
spiels des Verfahrens zum Ausfräsen in der Nutzenplatte
16 gehalten.
[0035] Fig. 5 zeigt eine Nutzenplatte 16 mit elf Werk-
stücken 18, 19, wobei die Werkstück 18, 19 zwei unter-
schiedlichen Typen A und B zuzuordnen sind. Die unter-
schiedlichen Werkstücke 18, 19 sind so in die Nutzen-
platte 16 eingefräst, dass gemäß des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zum Ausfräsen eine auf der Nutzenplatte
16 verbleibende Restfläche 31 minimiert wird. Nach Be-
endigung des Fräsvorgangs werden die verschiedenen
Werkstücke 18, 19 entweder gemäß dem ersten Ausfüh-
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rungsbeispiel oder dem zweiten Ausführungsbeispiels
des Verfahrens zum Ausfräsen in der Nutzenplatte 16
gehalten.
[0036] Fig. 6 zeigt eine Nutzenplatte mit drei gleichar-
tigen Werkstücken 18 vom Typ A, wobei die Nutzenplatte
16 eine noch nicht bearbeitete Freifläche 32 aufweist.
[0037] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf ein einstückig
ausgeführtes Einlegeelement 35 als weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1. In
dem einstückig ausgeführten Einlegeelement 35 ist die
Funktionalität der Einlegeplatte 6 und des Lochblechs 5
integriert. Dieses Einlegeelement 35 dient wie das Loch-
blech 5 ebenfalls als Verschleißteil und ist als Unterlage
für die zu bearbeitende Nutzenplatte 16 vorgesehen, wo-
bei mehrere Sauganschlüsse 3a für den anzulegenden
Unterdruck nicht mehr über die Bodenplatte 4 vorgese-
hen sind, sondern an einem Seitenbereich 37 des Ein-
legeelements angebracht sind. Durch die in Fig. 7 ange-
deuteten Trajektorien 36 eines Fräswerkzeugs, das mä-
anderförmige, z. B. ca. 8 mm breite Kanäle in die Ober-
fläche 38 des Einlegeelements 35 einfräst, entsteht die
Oberflächenstruktur des Einlegeelements 35.
[0038] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
führungsbeispiele beschränkt und beispielsweise auch
auf weitere Oberflächen bearbeitende Fertigungsverfah-
ren anwendbar.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Fixieren einer Nutzenplatte (16),
wobei die Vorrichtung (1) eine Vorspanneinrichtung
(2), eine mit zumindest einem Sauganschluss (3)
ausgestattete Bodenplatte (4) zur Erzeugung von
Unterdruck, ein mit mehreren Bohrungen (21) in sei-
nen Stegen (8) versehenes Lochblech (5) und eine
in die Bodenplatte (4) einlegbare Einlegeplatte (6)
mit mehreren Ausnehmungen (33) umfasst, die zu-
mindest zum Teil mit dem Sauganschluss (3) der
Bodenplatte (4) verbunden sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Lochblech (5) mit seinen Stegen (8) auf
Erhöhungen (9) der Einlegeplatte (6) so aufliegt,
dass die Ausnehmungen (7) des Lochblechs (5) und
die Ausnehmungen (33) der Einlegeplatte (6) über-
einander angeordnet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass einige Stege (8) des Lochblechs (5) mit den
Erhöhungen (9) der Einlegeplatte (6) verschraubt
sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorspanneinrichtung (2) ein mechanisches

Element (34) oder ein hydraulisches Element oder
pneumatisches Element ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorspanneinrichtung (2) an der Bodenplat-
te (4) fixiert ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorspanneinrichtung (2) die Nutzenplatte
(16) an ihrem Rand (26) umfasst und an der Boden-
platte (4) festklemmt .

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmungen (33) der Einlegeplatte (6)
im Querschnitt trapezförmig sind.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Erhöhungen (9) der Einlegeplatte (6) im
Querschnitt trapezförmig sind.

9. Verfahren zum Ausfräsen von Werkstücken (18, 19)
aus einer Nutzenplatte (16), wobei die Nutzenplatte
(16) mittels einer Vorrichtung (1) zum Fixieren befe-
stigt wird, und die Vorrichtung (1) zum Fixieren eine
Vorspanneinrichtung (2), eine mit zumindest einem
Sauganschluss (3) ausgestattete Bodenplatte (4)
zur Erzeugung von Unterdruck, ein mit mehreren
Bohrungen (21) in seinen Stegen (8) versehenes
Lochblech (5) und eine in die Bodenplatte (4) ein-
legbare Einlegeplatte (6) umfasst, wobei die Einle-
geplatte (6) mehrere Ausnehmungen (33) aufweist,
die zum Teil mit dem Sauganschluss (3) der Boden-
platte (4) verbunden werden und wobei das Loch-
blech (5) mit seinen Stegen (8) auf Erhöhungen (9)
der Einlegeplatte (6) aufliegt, so dass die Ausneh-
mungen (7) des Lochblechs (5) und die Ausnehmun-
gen (33) der Einlegeplatte (6) übereinander ange-
ordnet werden,
wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte
umfasst:

- das Lochblech (5) wird auf einigen Erhöhungen
(9) der Einlegeplatte (6) befestigt,
- die Nutzenplatte (16) wird mittels der Vorspan-
neinrichtung (2) vorgespannt und durch Unter-
druck auf einer Aufspannfläche (24) fixiert,
- ein Fräswerkzeug (12) wird auf der Nutzenplat-
te (16) in einer geschlossenen, ein Werkstück
(18 oder 19) randseitig begrenzenden Fräsbahn
(11) durch das Material geführt,
- das Fräswerkzeug (12) fräst entlang einer ge-
samten Außenkontur (14) des Werkstücks (18,
19) bzw. der Werkstücke (18, 19) über fast die
gesamte Materialdicke der Nutzenplatte (16) in
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diese hinein, wobei dünne Haltestege (15) er-
zeugt werden, die das Werkstück (18, 19) bzw.
die Werkstücke (18, 19) in der Nutzenplatte (16)
halten.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Fräswerkzeug (12) die Vorrichtung (1) zum
Fixieren nicht berührt.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Haltestege (15) an unterschiedlichen Stel-
len entlang der gesamten Außenkontur (14) der
Werkstücke (18, 19) erzeugt werden.

12. Verfahren nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Haltestege (15) nach der Entnahme des
Werkstücks bzw. der Werkstücke (18, 19) mit einem
Messer entfernt werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1) zum Fixieren drehbar ge-
lagert wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass Vakuumspannen und mechanisches Spannen
kombiniert werden, wobei zum mechanischen Span-
nen unterschiedliche Spannelemente benutzt wer-
den können.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum mechanischen Spannen ein mechani-
sches Element (34) oder ein hydraulisches Element
benutzt oder ein pneumatisches Element wird.

16. Verfahren zum Ausfräsen von Werkstücken (18, 19)
aus einer Nutzenplatte (16), wobei die Nutzenplatte
(16) mittels einer Vorrichtung (1) zum Fixieren befe-
stigt wird, und die Vorrichtung (1) zum Fixieren eine
Vorspanneinrichtung (2), eine mit zumindest einem
Sauganschluss (3) ausgestattete Bodenplatte (4)
zur Erzeugung von Unterdruck, ein mit mehreren
Bohrungen (21) in seinen Stegen (8) versehenes
Lochblech (5) und eine in die Bodenplatte (4) ein-
legbare Einlegeplatte (6) umfasst, wobei die Einle-
geplatte (6) mehrere Ausnehmungen (33) aufweist,
die zum Teil mit dem Sauganschluss (3) der Boden-
platte (4) verbunden werden und wobei das Loch-
blech (5) mit seinen Stegen (8) auf Erhöhungen (9)
der Einlegeplatte (6) aufliegt, so dass die Ausneh-
mungen (7) des Lochblechs (5) und die Ausnehmun-
gen (33) der Einlegeplatte (6) übereinander ange-
ordnet werden, wobei das Verfahren folgende Ver-

fahrensschritte umfasst:

- das Lochblech (5) wird auf einigen Erhöhungen
(9) der Einlegeplatte (6) befestigt,
- die Nutzenplatte (16) wird an einer einem Frä-
swerkzeug (12) abgewandten Fläche mit einer
dünnen Trägerfolie (25) versehen,
- die Nutzenplatte (16) wird mittels der Vorspan-
neinrichtung (2) vorgespannt und durch Unter-
druck auf einer Aufspannfläche (24) fixiert,
- das Fräswerkzeug (12) wird auf der Nutzen-
platte (16) in einer geschlossenen, ein Werk-
stück (18, 19) randseitig begrenzenden Fräs-
bahn (11) durch das Material der Nutzenplatte
(16) geführt,
- das Fräswerkzeug (12) fräst entlang einer ge-
samten Außenkontur (14) des Werkstücks bzw.
der Werkstücke (18, 19) über die gesamte Ma-
terialdicke der Nutzenplatte (16) hinaus teilwei-
se in die Trägerfolie (25) hinein, so dass in der
Trägerfolie (25) ein durchgehender dünner Hal-
testeg (15) erzeugt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Fräswerkzeug (12) die Vorrichtung (1) zum
Fixieren nicht berührt.

18. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Haltesteg (15) entlang der gesamten Au-
ßenkontur (14) des Werkstücks bzw. der Werkstük-
ke (18, 19) innerhalb der Trägerfolie (25) durchge-
hend ausgebildet wird.

19. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1) zum Fixieren drehbar ge-
lagert wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trägerfolie (25) eine Dicke zwischen 50
Pm und 500 Pm hat.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Fräswerkzeug (12) ungefähr 50Pm tief in
die Trägerfolie (25) eindringt.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trägerfolie (25) bei der Fräsbearbeitung
Schub- und Zugkräfte zerstörungsfrei aufnimmt.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass Vakuumspannen und mechanisches Spannen
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kombiniert werden.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 23,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trägerfolie (25) nach der Bearbeitung der
Nutzenplatte (16) mit Hilfe einer Ziehvorrichtung ent-
fernt wird.

11 12 



EP 1 741 517 A1

8



EP 1 741 517 A1

9



EP 1 741 517 A1

10



EP 1 741 517 A1

11



EP 1 741 517 A1

12



EP 1 741 517 A1

13



EP 1 741 517 A1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 19530584 C1 [0002] [0003] • DE 4238299 C1 [0004] [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

